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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1985

Norm

StGB aF §201

Rechtssatz

Argumento "in diesem Zustand" ist nur maßgeblich, ob sich das Tatopfer im Zeitpunkt der an ihm unternommenen

Beischlafshandlungen im Zustand extremer Hilflosigkeit befunden hat.
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